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Text 

§ 23. (1) Der Patentanwalt ist verpflichtet, die unentgeltliche Vertretung von Parteien im 
Patenterteilungsverfahren sowie im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung und vor dem Obersten 
Patent- und Markensenat in Patentangelegenheiten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
übernehmen. 

(2) Der Präsident des Patentamtes hat Personen auf ihr Ansuchen die Beiordnung eines 
Patentanwaltes zur unentgeltlichen Vertretung zu bewilligen, wenn die Mittellosigkeit des Antragstellers 
nachgewiesen worden ist, der Antrag nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos und die Vertretung durch 
einen Patentanwalt zweckmäßig ist. 

(3) Bei der Beurteilung der Mittellosigkeit des Antragstellers ist auf sein Einkommen, das er durch 
seinen Erwerb oder aus anderen Quellen bezieht oder zu erwarten hat, auf sein Vermögen und dessen 
Belastung sowie auf die Zahl der Personen, für deren Unterhalt er zu sorgen hat, Rücksicht zu nehmen. 
§ 66 der Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895, ist sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Patentanwaltskammer hat nach Verständigung durch den Präsidenten des Patentamtes von 
der Bewilligung gemäß Abs. 2 den Patentanwalt zu bestimmen, der die unentgeltliche Vertretung zu 
übernehmen hat. Das Vorliegen der im § 18 Abs. 1 angegebenen Umstände hat der Patentanwalt 
unverzüglich bei der Patentanwaltskammer geltend zu machen. 

(5) Gegen die Verfügung des Präsidenten des Patentamtes gemäß Abs. 2 sowie gegen die 
Beiordnung eines Patentanwaltes zur unentgeltlichen Vertretung durch die Patentanwaltskammer gemäß 
Abs. 4 ist ein Rechtsmittel ausgeschlossen. 

(6) Bei der Bemessung von Kosten im streitigen Verfahren ist die Unentgeltlichkeit der Vertretung 
einer Partei außer acht zu lassen. Der mit der unentgeltlichen Vertretung betraute Patentanwalt hat im Fall 
des Kostenzuspruches an die von ihm vertretene Partei das Recht, diese Kosten unmittelbar beim Gegner 
einzuheben, wobei ihm Einreden aus den zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen nur 
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insoweit entgegengesetzt werden können, als es sich um Aufrechnung von Kosten handelt, deren Ersatz 
der unentgeltlich vertretenen Partei in demselben Rechtsstreit zugunsten ihres Gegners auferlegt wurde. 

(7) Amtliche Gebühren hat die unentgeltlich vertretene Partei jedenfalls selbst zu tragen. 

(8) Die Beiordnung zur unentgeltlichen Vertretung endet mit der rechtskräftigen Beendigung des 
Verfahrens. 

Schlagworte 

Verfahrenshilfe 

Zuletzt aktualisiert am 

22.09.2023 

Gesetzesnummer 

10002093 

Dokumentnummer 

NOR40096005 


